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dıe Theologie und das romische
Magisterium

HUNERMANN

Freiheit der Wissenschaf als Prinzip S Forschung und re
Im 1 und 20. Jahrhundert

DIie »Freiheit der Wissenschaft« hat celt dem 19 Jahrhundert eine CUu«cC orm
und eine eUe Relevanz angenomMMen. Gingen die tradıtionellen Wissenschaften,
WI1e S1Ee sich In den europäischen Uniıversıtäten selıt dem 1CLtelalter bIs hın
Leibn1iz 1MmM 18 Jahrhundert ausgebildet hatten, Von einem unmittelbaren Zugang
des Menschen ZUT Wirklichkeit dUus, wırd 1M 19 Jahrhundert die alle Wissen-
schaften verändernde 1INSIC reziplert, dass die Erfahrung dessen, Was ISst, eiıne
Erkenntnis darstellt, die wesentlich Urc die zeitlich-leibhaftige Subjekthaftig
keit des Erkennenden mitkonstitulert wIrd. ergeben sich unterschiedliche Zu-
gangswelisen ZULC Wirklichkeit, uUurc welche sich die ın In Je usamı-
menhängen zeigen un CU«C Aspekte bileten. Diese en wird oftmals als
»kopernikanische Wende« bezeichnet und findet ıIn Kant einen weithin ANerTr-
kannten Protagonisten.

Damıt nıcht LUr eın Wandlungsprozes In den Naturwissen-
schaften und der Entfaltung ihrer etihoden eın GEeNauSsSo verändert sich das
Bild der Geschichte, bilden sich uman- und Gelsteswissenschaften WIEe die SO-
zialwissenschaften moderner Art allererst du  N DIie modernen Wissenschaften
und eine hoch spezlalisierte, methodologisch diversifizierte Forschung bilden
eine unlösliche Einheıit

diesem Kontext wIird das Prinzıp der Wissenschaftsfreiheit fTormuliert:
Weıiıl moderne Wissenschaft Forschung ZU, und ZWAar universale,
begrenzte Forschung, darf CS In einem modernen aa keine obrigkeitlichen Re-
glementierungen der Forschung eben, weiıl dem Zuwachs des 1ssens
Grenzen gesetzt werden. DIe OIfentLliıche Autorität hat die Au{fgabe, des gesell
schaftlichen allgemeinen willen die Freiheit der Forschung und die dar
auf hberuhende wlissenschaftliche re schützen und öÖördern die
Freıheit der Wissenschatft, die wesentlich Freiheit der Forschung ISt, schüt-
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ZCIU, werden VO  —> den modernen Staaten Rahmenordnungen vorgegeben, inner-
halb derer sich Freıheit der Forschung und akademische Selbstverantwortung
und Selbstregierung realisieren können. SO entstehen 1M 1' Jahrhundert ent-
sprechende Hochschulgesetzgebungen, die mutatiıis mutandıs dem Hum-
bo  Schen Universitätskonzept In Preußen korrespondieren. aralle azu Wl -
den die DIS 1ın In Geltung befindlichen öffentlichen Zensurbestimmungen
aufgehoben Anerkannt und estutz 1St die Forschungs- und Lehrfreiheit der
Professoren.

die Zeıit des Il Vaticanums un der Studentenrevolte 19 bIs eLwa
1972 international eın zwelıter groißser der Artikulation VON Wissen-
schaftsfreiheit eın Dieser erg1bt sich AUuUs der veränderten Forschungsla-
ge, der zunehmenden Bedeutung der staatliıch oder prıvat gesponserten Aufrf:
tragsforschung und der ungemein prägenden Ökonomisierung der Forschung. Es
entsteht das OIfentliıche Problem, die reıhnel der Wissenschaf In diesem
Umifeld gewährleisten, das el VOT herrschenden Ideologisierungen, T-
liıcher Bevormundung und dem TUC wirtschaftlicher Interessen bewahren
und schützen.

Verknüpfit damit ist das zweiıte Problem DIie Studierenden, insbesondere der
wlissenschaftliche Nachwuchs, und die zanlreıchen wlssenschaftlichen 1tarDbDel-
ter bilden eiıne wesentliche Gruppe In der modernen Forschung und In der for
schungsgetragenen Wissenschaft. ESs verbietet sich aher, lediglich den Profes-

den Freiraum wlissenschaftlicher Forschung garantieren. DIie anderen
Gruppen Sınd dem genannten Freiraum beteiligen einem eın HIS Z7Wel
Jahrzehnte andauernden Prozess werden VOTLT em In den führenden us
triestaaten, aber auch In ZzZanlreıchen Schwellenländern eue Grundentschei-
dungen 1mM Hochschulrech getroffen Sie unterscheiden enere zwıischen »a
gemeiınen Verwaltungsaufgaben« und »W1sSsenschaftsrelevanter Forschung und
Lehre« und csehen l1ler Jeweıls unterschiedlich gewichtete Gestaltungsmöglich
keiten für die eigenständigen Wissenschaftler DZw. wlssenschaftlichen Gruppen
und die jeweilige staatlıche bZzw. gesellschaftliche Autorı1tät bei Privatuniversi-
aten etc.) VOTL. ES handelt sich 1er durc  ängig Balance-Systeme, die VON
der Jeweıilıgen Kultur der Staaten miıtgeprägt SInd. Grundsätzlich gehört ZU
modernen Kulturstaat das Eintreten für eine Treie Wiıssenscha und die Miıtwir-
kung ihrer Verwirklichung Urc Förderung und Schutz

Die Freiheit der theologischen Wissenschafteflund das
kirchliche Magisterium
Diese Etappen zeichnen sich eutlic auch 1MmM kirc  iıIchen Bereich ab die
en VO 18 ZU 19 Jahrhundert vieltTaC 1m Zusammenhang mıiıt den
poleonischen Eroberungszügen In Ekuropa verändert sich die Landschaft der
theologischen Fakultäten In Europa ıIn radikaler Welse l1ele traditionelle Uni1-
versitäten fallen der Säkularisierung ZU pfer mıtsamt ihren theologischen
Fakultäten Der angsam einsetzende eu-Autfbau VON theologischen Fakultäten
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einer stark veränderten, ach Disziplinen geordneten Fakultätsstruk-
tur 1M deutschsprachigen Bereich.! Bıs Iın dominierten In den theologischen
Fakultäten schulenbezogene Lehrstühle G1e repräsentierten die augustinische,
skotistisch-nominalistische Tradition, die thomasısche Schule neben wenigen
ausgesonderten Lehrstühlen WI1e Einführung In und Hebräisch; die ano-
nistischen Lehrstühle gehörten meist ZUr Juristischen

DIe EU«eC Ordnung der Disziplinen entspringt einer strikten Orlentierung
ologischen Sachproblemen der diversifizierten Leitordnung r..
schiedlicher methodischer Zugange

Die zweilte Neuentwicklung der Theologie etirı die Herausbildung der Neu
scholastık, die ZWal VON einer gewilssen Autonomie der Wissenschaften pricht,
hinsıchtlich der die Theologie dem kıirc  1ıchen Lehramt aber eiıne unbedingte
Präponderanz einräumt: Aus der chrift und der Tradition erhebt das kirchliche
Lehramt, estütz uUrc das »charısma ver1ıtat1s«, die »Glaubenssätze als Tund-
Satze oder Prinzipien für eıne mehr oder mınder groißse el VONN Folgesätzen
oder Konklusionen«®. Auf der Basıs dieser göttlich-verbürgten Glaubenserkennt-
Nn1ısSse hat die Theologie eine »Folgewissenschaft« auszubilden, das bedeutet,
Theologie hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Glaubenslehren des Magiste-
r1ums verteldigen, und ZWalr als rechtmälsige wissenschaftlı rechtferti-
en Folgerungen, und zugleic S1e och näher erläutern und erklären.®

uIgrun! dieser strukturellen Abhängigkeit ergibt sich die ach der
Freiheit der Wissenscha für die Theologie überhaupt nıcht Da die Theologie Ja
oanz und gar VO  — den orgaben des Magisteriums auszugehen, diese vertel-
en und näher erklären hat, annn DECI definıt1ionem eiıne Differenz ZWI1-
schen Theologie und der re des Magisteriums gar nicht aufkommen. Der
rief, den 1US als Antwort auf die Münchener Gelehrtenversammlun 15863

den Münchner Erzbischof richtet, pricht davon, aSss siıch »einige VOIN den Ka-
oliıken, die sich miıt 1Ier der Ausbildung der ernsteren Wissenschaften w1d
INECN, In VANN groisem Vertrauen auf die Kräfte des menschlichen Gelstes nicht
Urc die eilahren VO  — Irrtumern davon abschrecken lıeisen, bel der Behaup
Lung einer trügerischen und keineswegs echten Freiheit der Wissenscha ber
die Grenzen hiınaus fortgerissen werden, die überschreiten der ebühren-
de Gehorsam gegenüber dem Lehramt der Kirche nıcht zulässt, die VOIN GiO0tt e1IN-
gesetzt wurde, die Unversehrtheit der ganzen geoffenbarten anrneı be
wahren«.

nst 1mM Jahrhundert ach Abschluss der Modernismuskrise
SC  1e  ich eın erstes umfassendes »Hochschulgesetz« In der Kırche » Deus
sc]lentliarum DOom1ınus« VON 1931.*

auf die katholischen Universitäten Disziplinen gilt
das Prinzip der Autonomıie der Wissenschaften, WI1e CS hereıts 1mM Vaticanum
formuliert wurde (DH 1795 und 1799 Z qauf die Theologie erg1bt sich In
den Ausführungsbestimmungen eine merkwürdig gespaltene egelun: Die AH1IS
torisch-kritisch betriebene Forschung wırd Jediglich qals Hilfswissenschaft für
die eigentliche Theologie eingestuft. Diese eıgentliche Theologie die Aacra Theo
0gla hbesteht AUus der Apologetik (Fundamentaltheologie), ogmatı und der
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Moraltheologie der systematischen Theologie die aber 9anz und gar VOoO

päpstlichen und kirc  iIchen Lehramt her verstanden wırd weil dieses Magiıste-
L1IUM die Gegenstände der Theologie und ihr grundlegendes Verständnis er
erst bereitstellt

Man ann daran Was die wesentlich auf e1INe VON der Patristik
her erneuerte und Urc mittelalterliche Theologie Forschung diversifizierte
»nNOouVvelle theologie« Bedrohung für diese Konzeptlon bedeutete 1SC CI-
ar sich VOIN er die Verurtelilun: VoN Theologen WIC de aC enu Gon-
oar aber auch Von Moraltheologen oder Von el  ar de Chardin Urc 1US XII

Dıe entscheidenden Weichenstellungen der Dokumente des Vatiıcanums
werden ZWAar internatlional uUurc Theologen vorbereitet die die systematisch
theologischen orgaben der neuscholastischen Theologie ablehnnen aber CS
kommt auf dem Zweıten Vatikanischen Konzil nıcht formalen und
grundsätzlichen Reflexion auf die Theologie Geprägt Urc diese nıcht eklarte
Beziehung geraten Theologie und Lehramt die unmittelbar ach dem Konzıil
einsetzende weltweite Diskussion die reıiınel der Wissenschaft der boer und
7OCT re die Bedrohung der Theologie UuUrc Ideologieanfälligkeit des Episko-

auigrun ökonomischer und gesellschaftlicher Interessenwahrnehmung
damaligen politischen Kontext der Ost West Blockbildung FUr die Theologie

tauchen l1er sofort kritische Fragen auf Ist die Theologie nicht gerade e.
sSamıt C1inN Musterbeispiel Wissenschaft die uUurc spezlielle Machtinteressen
der Kirchenleitung bevormundet und damit ideologisiert wırd? Ist S1IE nıcht VON

gesellschaftlichen Klasseninteressen bestimmt? Dıe Auseinandersetzungen
die Befreiungstheologie siınd gepragt Von olchen Fragen Verdächtigungen und
Verleumdungen nıcht minder werden solche Fragen ZU. auf die Sexual
Ehe und Famıilienlehre des Magısteri1ums este

Wlıe antwortet das Magısteriıum SCINeEeTr Hochschulgesetzgebun auf diese
Fragen? aralle ZUTE oben erwähnten zıvilen Gesetzgebung den 7Oer und Soer
Jahren des etzten Jahrhunderts formuliert auch das römische Magısterıum SC1-

CUu«C Gesetzgebun Dıe Apostolische onstıtution Johannes auls Sapıen
L1a christiana erscheint 19’7/9, die Apostolische Konstitution corde Ecclesiae
1990 Hinzuzufügen SINd gerade auf die ach der Wissenschafits-
freiheit der Theologie die Instruktion der Glaubenskongregation ber die IrC
1C erufiun des Theologen ONUM verıtLalkiıs VOoNn 1990 das Motupropr10
Johannes auls tuendam em Von 1998 und die Deigefügte Erläuterung
der Glaubenskongregation.

den genannten Dokumenten 1st insgesamt VON der »legitimen Freiheit der
Wissenschaften« die Rede Aber den Hoffnungen die Johannes Paul 11
hel SC1INemM ersten Deutschlan:! Besuch weckte‘ wird die Theologie ONuUum
FiLatıs und MotuproprI10 tuendam em erneut völlig dem Magısterıum
tergeordnet allerdings eIlse die die nterne Polarıtät dokumentiert
die der OSILION des Magıster1ums Innewohnt

SO onum verıtatıs CS SE1 die erufung des Theologen tiefe-
L’es Verständnis des Wortes Gottes erwerben das den INSplırıerten Schrif
ten enthalten 1ST und Urc die lebendige Tradition der Kırche weltergegeben

621 UNERMAN



WITrd« (DH 4070 DIie Theologie ist eın konstitutives Moment der Kırche bel
der Erfüllung des Gebotes, alle Völker lehren Als Wissenschaft ist S1Ee
ten, »auf die Prüfung der Vernunfit bel jedem chritt der Forschung achten«
(DH 4871 DIe damit geforderte und zugestandene reıiıhnel der Forschung wird
annn allerdings WI1Ie umschrieben: »DIe reıhel der Forschung, die en
Wissenschaften mıiıt ecCc als kostbarstes Gut erzen 1e edeute die Be
reitschaft, die anrneı anzunehmen, WI1Ie S1Ee lSt, nach erfolgter Forschung, der
sich eın Element beigemisc hat, das den Erfordernissen der Methode rem
lSt, weilche dem Sachverhalt, den 5 sich handelt, entspricht.« (DH 4073

Hıer wird nicht wahrgenommen, ass Freiheit der Forschung 1M modernen
Sınn sich gerade 1mM Forschungsprozess zeigt und bewährt DIie egebene Ant-
WOTrL des Magisteriums beantwortet die ach der reınel der Forschung
In der Theologie nicht

DIie Unangemessenheıit der Antwort vertieft sıch noch, WenNnn INan die uSSsa-
och VONN ONuUum veriıtatis ZU Verhalten des Theologen eım Vorliegen VOoOoN ehr
amtlıchen ussagen betrachtet, WI1Ie S1Ee In dem MotuproprI10 tuendam em
wliederhalt und kirchenrechtlich 1xlert werden.®

DIe unendlich vielen Fragen, wWw1e dieses oder Jenes auch zentrale m
verstehen ISst, welche Deutungen 1mM eutigen Diskurs argumentatiıv siıcher AUuUS-

scheiden MUSSen etC., MUSSen VOIN eutigen Theologen 1M amen der Theologie
qals Wissenschaf: und 1mM amen des auDens und der ahrheı des aubens
tellen sSeIn. Das berücksichtigen diese Dokumente nicht

gegenwärtigen Streit 1M Kardinalskollegium und 1mM Episkopat die
Grundaussagen ZUr Theologie der Ehe und Familie auf der römischen Synode
geht CS 1mM Grunde diese Darf das Magisterium, dürfen und Bı
schöfe Argumente der Theologie aufgreifen und rühere lehramtliche uSSa-
gen modifizieren, differenzieren, In CUuE Zusammenhänge tellen und veran-
dern? Sınd S1Ee möglicherweise nıcht NUur auigrun: theologischer Argumente,
Ssondern auch auIigrun! pastoraler Nöte azu verpflichtet? Braucht der ebend:!
9C Glaube der Kirche 1es nicht notwendigerwelse, die Kırche nıcht eıner

degenerieren lassen und den Glauben eıner fundamentalistischen
Ideologie?

DIie LOösung für die Problematik VOoON Onum verıtatıs und tuendam em
lautet: DIie Theologie besitzt die wissenschaftliche Freiheit, 1mM 1C auf dıe In
den Glaubenslehren angezlielten myster1a 1Idel, die Jjewelligen sprachlichen FOor-
11EeN dieser Glaubenslehren n jeder 1NSIC TICLSC untersuchen und argu-
mentatıv beurteilen. Umgekehrt steht dem kirc  ıchen Lehramt die Beurte!Il-
lJung Z ob der eologe mıiıt selner Untersuchung dieser Grundausrichtun
theologischen Forschens dient oder die res 1del, die CS ıIn den sprachlichen
Formen des aubens geht, als Häretiker verworfen hat Eın olcher Vorwurtf
musste annn allerdings In einem öffentlichen Prozess erhärtet werden.

1ese egelun impliziert, ass Magisterium und Theologen sich wechselsel-
t1g Trei anerkennen und ihre jeweıllige unterschiedliche Angewiesenheit aufein-
ander annehmen. DIie Auswirkungen 1MmM en der Kirche, der Vertrauensge-
wınn des Magisteriums 1mM kirc  iıchen und öffentlichen Bewusstseıln, aber auch
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die nötigen kirchenrechtlichen Veränderungen waren erheblich Die Beurteilun
der theologischen Forschung annn nıcht uUurc die Glaubenskongregation erIo
genN, die siıch methodisch lediglich vorliegenden dogmatischen Definitionen
der Vergangenheit orlentiert. eine nNnstanz ZUTE Qualitätssicherung eologi
scher Forschung und der damıiıt verbundenen Kommunikationsprozesse In Rom

ScChafifen, edurite CS eıner VOINl den theologischen Fakultäten gewählten Re-
prasentanz der Theologie miıt entsprechenden ompetenzen.
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